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fristlose Kiindigung

AKTUELLES

AuBerordentliche Kiindigung eines Geschaftsfiihrers | Lesezeit 3 Minuten

Unzuldssige Beglinstigung von SBV rechtfertigt

Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main hat entschieden, dass die auBBerordentliche Kiindi-
gung eines Geschaftsfiihrers wegen unzuldssiger Begiinstigung von Betriebsratsmitgliedern wirk-
sam ist. Sie als Schwerbehindertenvertretung erfahren hier, welche Bedeutung Pflichtverletzungen
im Personalbereich fiir die Geschaftsfiihrung haben kénnen (Urt. v. 20.11.2025, Az. 5 U 15/24).

Der Fall: Ein Unternehmen betrieb den offentlichen Nahver-
kehr in Wiesbaden. Der Geschéftsfiihrer war seit 2014 als be-
schaftigt und zuletzt unter anderem fiir den Bereich Personal
zustandig. Im Herbst 2021 gingen bei der Stadt Wiesbaden
anonyme Hinweise Uber UnregelmaBigkeiten in der Ge-
schaftsfiihrung ein. Daraufhin leitete die Verkehrsgesellschaft
eine umfassende Sachverhaltsaufklarung ein, sie bezog auch
eine externe Rechtsanwaltskanzlei zur Aufklarung mit ein.

Auf Basis eines Zwischenberichts von Ende Februar 2022
kiindigte die Gesellschaft Anfang Marz 2022 den Geschafts-
fihreranstellungsvertrag des Geschaftsfiihrers fristlos. Ins-
besondere wurde ihm vorgeworfen, dass die Betriebsrats-
mitglieder und der Schwerbehindertenvertreter zu viel Geld
erhalten hatten.

Das Landgericht hatte ihm zunachst Tantiemen fiir das Jahr
2021 in Hohe von 24.000 Euro zugesprochen, weitergehen-
de Vergiitungsanspriiche abgelehnt und die Wirksamkeit der
auBerordentlichen Kiindigung festgestellt. Die Berufungen
der Parteien blieben vor dem OLG erfolglos.

I WICHTIG

Unterschied zwischen Kiindigung
Geschaftsfiihrer und Kiindigung von
Arbeitnehmern

Die Kiindigung eines Geschaftsfiihrers unterscheidet sich
grundlegend von der Kiindigung einer Arbeitnehmerin
oder eines Arbeitnehmers. Der wesentliche Unterschied
liegt darin, dass Geschéftsfithrer grundsatzlich keinen
allgemeinen Kiindigungsschutz nach dem Kiindigungs-
schutzgesetz (KSchG) genieBen. lhnen kann daher in der

Regel auch ohne Angabe von Griinden gekiindigt werden.

Fiir Arbeitnehmer gilt das nicht. Sind sie in einem Betrieb
beschaftigt, in dem regelmaBig mehr als zehn Beschaftig-
te arbeiten, und das Arbeitsverhaltnis besteht langer als
sechs Monate (sodass die Wartezeit erfiillt ist), greift der
Kiindigungsschutz nach dem KSchG.

Hinzu kommt ein weiterer wichtiger Unterschied: Die
Kiindigung eines Geschéftsfiihrers basiert auf dem
Dienstvertrag. Streitigkeiten hieraus werden regelmaBig
vor den ordentlichen Gerichten, meist vor dem Landge-
richt, ausgetragen.

Das Urteil: Das OLG bestétigte, dass das Dienstverhaltnis
des Geschaftsfiihrers durch die auBerordentliche Kiindigung
wirksam beendet wurde. Der Aufsichtsratsbeschluss sei for-
mal korrekt, insbesondere die Einberufung der Sitzung mit
dem Tagesordnungspunkt ,Abberufung des Klagers” ein-
schlieBlich Beschlussvorlage sei ordnungsgemalB erfolgt.
Auch materiell sei die Kiindigung gerechtfertigt: Die Zwei-
wochenfrist wurde eingehalten, und es lagen ausreichende
Griinde fiir eine auBerordentliche Kiindigung vor.

Verantwortlichkeit des Geschaftsfiihrers

Die Richter betonten, dass der Geschéftsfiihrer fiir die Uber-
wachung der ressortfremden Entscheidungen seines Mit-
geschaftsfiihrers verantwortlich war. Die Héhergruppierung
und Zulagenvergaben an Betriebsratsmitglieder und einen
Schwerbehindertenvertreter seien sachlich nicht gerecht-
fertigt und hatten vom Geschaftsfiihrer hinterfragt werden
miissen. Da er in die Kommunikation und Entscheidungen
eingebunden war, sei ein Eingreifen zumutbar gewesen.

Die Berufung der Gesellschaft gegen die zugesprochenen
Tantiemen blieb ohne Erfolg. Nach Ansicht des OLG beein-
trachtigt eine Pflichtverletzung des Geschaftsfiihrers nicht
automatisch eigene Verglitungsanspriiche, solange kein
grob treuwidriges Verhalten vorliegt. Die Voraussetzungen
hierftir seien nicht erfillt.

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskraftig. Beide Parteien
konnen die Zulassung der Revision beim Bundesgerichtshof
beantragen.

= FAZIT

Benachteiligung und Vergiinstigung verboten

Fiir Sie als Schwerbehindertenvertretung zeigt dieses
Urteil, dass Geschaftsfiihrende auch fiir Entscheidungen
zustandig sind, die sie nicht unmittelbar treffen, insbe-
sondere bei Personalfragen. Unzulassige Begiinstigungen
von Betriebsratsmitgliedern oder Schwerbehinderten-
vertretern konnen erhebliche arbeitsrechtliche Folgen
haben, bis hin zur fristlosen Kiindigung. Sie sollten daher
darauf achten, dass Entscheidungen transparent, nach-
vollziehbar und rechtlich gepriift erfolgen, um sowohl die
Interessen der Beschéftigten als auch die Pflichten der
Geschéftsfiihrung zu wahren.
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URTEIL

Videoiiberwachung am Arbeitsplatz | Lesezeit 3 Minuten

Fast zwei Jahre rechtswidrige Kamerabeobachtung:
Mitarbeiter erhalt 15.000 Euro Entschadigung

Das Landesarbeitsgericht (LAG) Hamm hat entschieden, dass eine nahezu zwei Jahre dauernde, per-
manente Kameraiiberwachung am Arbeitsplatz das Personlichkeitsrecht eines Mitarbeiters schwer
verletzt. Sie als Schwerbehindertenvertretung sollten daraus wichtige Erkenntnisse fiir den Schutz
von Beschiftigten ableiten, insbesondere beim Einsatz von Uberwachungstechnik (Urt. v. 28.5.2025,

Az. 18 SLa 959/24).

Der Fall: Ein Stahlunternehmen hatte auf seinem Betriebs-
gelande insgesamt 34 Kameras installiert, die rund um die
Uhr, auch in Biiroraumen, in hoher Qualitat aufzeichneten.
Die Videoaufnahmen wurden bis zu 48 Stunden gespeichert
und konnten in Echtzeit eingesehen werden. Zwar wiesen
Hinweisschilder auf die Uberwachung hin, doch nahezu alle
Bereiche des Unternehmens wurden erfasst.

Arbeitnehmer war damit nicht einverstanden

Ein Produktionsmitarbeiter, der seit August 2020 im Unter-
nehmen beschaftigt war, widersprach mehrfach der Kamera-
iberwachung. Im Arbeitsvertrag war lediglich geregelt, dass
personenbezogene Daten verarbeitet werden diirfen; eine
ausdriickliche Zustimmung zur Uberwachung lag nicht vor.

Bereits 2023 kam es zu Streitigkeiten (iber die Kameras, die
durch einen Vergleich beendet wurden, die fortdauernde
Uberwachung wurde jedoch nicht gestoppt. Der Mitarbeiter
forderte Einsicht in die Aufzeichnungen, ein Ende der Uber-
wachung und eine Entschadigung.

Das Unternehmen verteidigte die MaBnahme mit dem Argu-
ment, die Kameras dienten der Sicherheit auf dem Betriebs-
gelande.

Uberwachung war rechtswidrig

Das Urteil: Das LAG Hamm stellte fest, dass die permanente
Uberwachung (iber das zuldssige MaB hinausging und das
Personlichkeitsrecht des Mitarbeiters massiv verletzte. Die
Richter hoben hervor, dass eine wirksame Einwilligung des
Arbeitnehmers nicht vorlag, da Beschaftigte aufgrund des
Abhéngigkeitsverhaltnisses ihre Zustimmung nicht frei er-
teilen konnen.

Auch gesetzliche Grundlagen wie das Bundesdatenschutz-
gesetz oder die Datenschutz-Grundverordnung rechtfertig-
ten die MaBnahme nicht. Konkrete Gefahren oder Sicher-
heitsprobleme, die eine standige Uberwachung erforderlich
gemacht hatten, lagen nicht vor.

Aufgrund der Dauer von iiber 22 Monaten und der Schwere
des Eingriffs sprach das Gericht dem Mitarbeiter eine Ent-
schadigung von 15.000 Euro zu. Das Urteil verdeutlicht, dass
dauerhafte Videoiiberwachung ohne rechtliche Grundlage
nicht zulassig ist und erhebliche Anspriiche der Beschaftig-
ten begriinden kann.
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= FAZIT

Rechte wahren

Fiir Sie als Schwerbehindertenvertretung zeigt dieses Ur-
teil, wie wichtig es ist, die Personlichkeitsrechte von Be-
schaftigten zu wahren. Dauerhafte Kameraiiberwachung
ohne ausdriickliche, freiwillige Zustimmung verstoBt
gegen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung.
Sie sollten daher sicherstellen, dass Arbeitgeber die Not-
wendigkeit und VerhaltnismaBigkeit solcher MaBnahmen
priifen, bevor Kameras installiert werden. Bei Zweifeln
oder Beschwerden von Beschaftigten ist es lhre Aufgabe,
rechtzeitig auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben
hinzuweisen und auf einen datenschutzkonformen Um-
gang zu achten.

Merkhilfe fiir Sie als Schwerbehindertenvertretung

Eine dauerhafte Kamerailiberwachung ohne rechtliche
Grundlage verstoBt gegen das Personlichkeitsrecht von Be-
schaftigten. Arbeitgeber diirfen eine solche MaBnahme nur
mit ausdriicklicher und freiwilliger Zustimmung der Mitar-
beiter durchfiihren. Vor der Installation von Kameras sollten
Unternehmen priifen, ob die MaBnahme wirklich erforder-
lich ist, und sie nur im Ausnahmefall einsetzen. Im Rahmen
lhrer Pflicht, die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften
zu liberwachen, ist es auch lhre Aufgabe, Ihrem Arbeitgeber
dabei auf die Finger zu sehen.

So gehen Sie vor:

e Rechtliche Grundlage priifen: Dauerhafte Videoiiber-
wachung darf nur erfolgen, wenn eine klare gesetz-
liche Grundlage oder eine freiwillige Einwilligung der
Beschéftigten vorliegt.

* VerhaltnismaBigkeit sicherstellen: Uberwachen werden
darf nur, was unbedingt notwendig ist. Die Erfassung
nahezu aller Bereiche sollte vermieden werden.

e Einwilligung ist entscheidend: Eine Zustimmung von
Mitarbeitenden ist nur wirksam, wenn sie freiwillig
erteilt wird. Abhangigkeitsverhaltnisse aber machen sie
oft unwirksam.

e Datenschutz beachten: Priifen Sie, ob die MaBnahmen
mit dem Datenschutz vereinbar sind.



RECHT

Vorsicht bei unrichtigen Aussagen | Lesezeit 3 Minuten

Fristlose Kiindigung wegen falscher Angaben im
Gerichtsverfahren

Falsche Angaben eines Mitarbeiters in einem Gerichtsverfahren kénnen eine fristlose Kiindigung
rechtfertigen. Eine Entscheidung des Landesarbeitsgerichts (LAG) Niedersachsen zeigt, dass ein Ar-
beitsverhéltnis sofort beendet werden darf, wenn dem Arbeitgeber eine Weiterbeschaftigung un-
zumutbar ist (Urt. v. 13.8.2025, Az. 2 SLa 735/24). Sie als Schwerbehindertenvertretung sollten diese
Rechtsprechung kennen, um Beschaftigte bei rechtlichen Auseinandersetzungen zu unterstiitzen.

Der Fall: Ein Unternehmen, das E-Bikes verkauft, beschaf-
tigte einen 58-jahrigen Mitarbeiter seit 2016. Anfangs war
er Verkdufer, spater leitete er eine neue Filiale. Im Dezember
2023 stellte das Unternehmen bei einer Inventur mehrere
fehlende Fahrrader fest. Sieben Rader blieben unauffindbar.

Ende Januar 2024 sollte der Mitarbeiter erklaren, wie es
zu den Bestandsliicken gekommen sei. Zugleich wurde er
mit dem Verdacht unzulassiger Geldgeschafte konfrontiert.
Noch am gleichen Tag sprach das Unternehmen eine ordent-
liche Kiindigung aus. Der Mitarbeiter klagte zusatzlich auf
eine Bonuszahlung von 10.000 Euro und legte dazu ein Do-
kument vor, das wie ein Arbeitsvertrag von 2016 mit einer
vereinbarten Bonuszahlung aussah, jedoch nicht unter-
schrieben war. Zwei Wochen spater, am 21. Februar 2024,
erhielt der Mitarbeiter die fristlose Kiindigung.

Das Arbeitsgericht gab zunachst dem Mitarbeiter recht.
Nach dessen Auffassung lag keine Pflichtverletzung vor, die
eine sofortige Beendigung des Arbeitsverhaltnisses gerecht-
fertigt hatte. Auch das unvollstandig unterschriebene Doku-
ment kdnne nicht ohne Weiteres als Beweis dienen.

Kiindigung war wirksam

Das Urteil: In zweiter Instanz entschied das LAG Nieder-
sachsen jedoch anders: Die fristlose Kiindigung war wirk-
sam. Das Gericht stellte klar, dass eine sofortige Beendigung
des Arbeitsverhaltnisses zulassig ist, wenn das Verhalten des
Mitarbeiters so schwer wiegt, dass eine Weiterbeschafti-
gung bis zum Ablauf der Kiindigungsfrist unzumutbar ware.

Das Gericht fiihrte aus, dass nicht nur Hauptpflichtverletzun-
gen, sondern auch Verletzungen von Nebenpflichten, insbe-
sondere des Riicksichtnahmegebots aus § 241 Abs. 2 BGB,
eine fristlose Kiindigung rechtfertigen konnen. Insbesondere
wenn bewusst falsche Tatsachen dargestellt werden, um
sich einen Vorteil zu verschaffen, ist dies ein schwerwiegen-
der VerstoB. Die Richter waren iiberzeugt, dass der Mitarbei-
ter im Prozess einen Sachverhalt falsch dargestellt hatte,
um die Bonuszahlung zu begriinden. Dies sei ein versuchter
Tauschungsversuch zum Nachteil des Unternehmens. Nach
bisherigen Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts kann
bereits der Versuch eines Vermogensdelikts gegentiber dem
Arbeitgeber ein wichtiger Grund fiir die fristlose Kiindigung
sein.

Im konkreten Fall wurde deutlich, dass das nicht unterschrie-
bene Dokument bewusst zur Tauschung eingesetzt wurde.
Das Gericht stellte klar, dass eine bloBe Rechtsmeinung kei-
ne Entschuldigung darstellt:

Wer Tatsachen vorsatzlich falsch angibt, Gberschreitet eine
klare Grenze.

1 WICHTIG

Immer bei der Wahrheit bleiben

Fir Sie als Schwerbehindertenvertretung zeigt die-
ses Urteil, dass falsche Angaben in Gerichtsverfahren
schwerwiegende arbeitsrechtliche Konsequenzen haben
konnen. Beschaftigte riskieren dadurch nicht nur ihren

Anspruch, sondern auch ihren Arbeitsplatz. Sie sollten
darauf achten, dass Mitarbeitende bei rechtlichen Ausei-
nandersetzungen stets wahrheitsgemaB handeln und ihre
Rechte auf korrekten Sachverhalten basieren. Gleichzei-
tig konnen Sie als SBV darauf hinwirken, dass Arbeitge-
ber bei Verdacht auf Tauschung die rechtlichen Moglich-
keiten priifen und angemessen reagieren.

So gehen Sie richtig vor:

1. Faktenbasis priifen: Stellen Sie sicher, dass Mitarbeiten-
de bei rechtlichen Auseinandersetzungen wahrheitsge-
maBe Angaben machen.

2. Risiko fristlose Kiindigung: Falsche oder bewusst irre-
flihrende Aussagen kénnen eine sofortige Beendigung
des Arbeitsverhaltnisses rechtfertigen.

3. Unterstiitzung anbieten: Klaren Sie Mitarbeitende tber
die Konsequenzen falscher Angaben auf, und stehen
Sie ihnen beratend zur Seite.

4. Dokumentation sichern: Halten Sie Beschwerden und
Hinweise schriftlich fest, um im Streitfall nachweisen zu
konnen, dass Sie die Mitarbeitenden informiert haben.

5. VerhaltnismaBigkeit priifen: Wenn eine fristlose Kiin-
digung droht, priifen Sie als Schwerbehindertenvertre-
tung, ob alle Umsténde beriicksichtigt wurden.

Sie als Schwerbehindertenvertretung kdnnen praventiv wir-
ken, indem Sie Beschaftigte auf die Bedeutung korrekter An-
gaben in Verfahren hinweisen.
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Wenn der Arbeitsplatz krank macht | Lesezeit 9 Minuten

Psychische Erkrankungen: Wie Sie als
Schwerbehindertenvertretung wirksam handeln

Ein Randphdanomen sind psychische Erkrankungen langst nicht mehr. Sie gehéren heute zu den
haufigsten Ursachen fiir lange Fehlzeiten, Frithverrentungen und Konflikte im Arbeitsverhaltnis.
Gleichzeitig sind sie im betrieblichen Alltag noch immer mit Vorurteilen behaftet. Betroffene gelten
als ,nicht belastbar”, ,schwierig” oder ,privat belastet”. Der Blick darauf, dass psychische Erkran-
kungen sehr haufig arbeitsbedingt oder zumindest durch die Arbeit mit verursacht sind, fehlt oft.

Fur Arbeitgeber ist diese Entwicklung rechtlich hoch rele-
vant. Denn psychische Erkrankungen l6sen — ebenso wie
korperliche Erkrankungen — konkrete Pflichten aus. Diese
Pflichten reichen von der arbeitsrechtlichen Fiirsorge iiber
den Arbeitsschutz bis hin zu umfassenden Praventions- und
Beteiligungsrechten.

Fur Sie als Schwerbehindertenvertretung bedeutet das: Sie
haben eine Schliisselrolle. Sie sind kein Therapeut, aber Sie
sind Interessenvertretung, Friihwarnsystem und rechtli-
cher Hebel zugleich. Gerade bei psychischen Erkrankungen
kommt es darauf an, friihzeitig hinzusehen, Zusammenhan-
ge zu erkennen und den Arbeitgeber an seine Verantwor-
tung zu erinnern. Dieser Beitrag zeigt Ihnen, welche Pflich-
ten Arbeitgeber bei psychischen Erkrankungen treffen und
wie Sie diese in der Praxis konsequent einfordern kdnnen.

1. Psychische Erkrankung: Krankheit, Behinderung
oder beides?

Psychische Erkrankungen werden im Arbeitsalltag haufig
ausschlieBlich als voriibergehende Krankheit betrachtet.
Rechtlich greift diese Sichtweise jedoch oft zu kurz. Ent-
scheidend sind nicht die konkreten Diagnosen, sondern die
Dauer und die Auswirkungen der Beeintrachtigung auf die
Teilhabe am Arbeitsleben.

Besteht eine psychische Beeintrachtigung tber langere Zeit
und wirkt sie sich wesentlich auf die berufliche Tatigkeit aus,
kann eine Behinderung im Sinne des Sozialrechts vorlie-
gen. In vielen Fallen kommt sogar eine Schwerbehinderung
oder zumindest eine Gleichstellung in Betracht. Fir Sie als
Schwerbehindertenvertretung ist diese Einordnung zentral,
denn an sie kniipfen Beteiligungsrechte, Schutzpflichten und
Praventionsinstrumente an.

Arbeitgeber neigen dazu, psychische Erkrankungen als
«personliches Problem” einzuordnen. Dem sollten Sie be-
wusst entgegentreten. Spatestens wenn Arbeitsorganisa-
tion, Arbeitsmenge, Konflikte, Fiihrungsverhalten oder stan-
dige Veranderungen eine Rolle spielen, ist der betriebliche
Bezug offensichtlich — und damit auch die Verantwortung
des Arbeitgebers. Ignoriert der Arbeitgeber diese Faktoren,
kann dies nicht nur das gesundheitliche Risiko fiir die Be-
schéftigten erhohen, sondern auch arbeitsrechtliche Konse-
quenzen nach sich ziehen. Deshalb ist eine friihzeitige und
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aktive Unterstlitzung von psychisch belasteten Mitarbeiten-
den sowohl aus ethischer als auch aus rechtlicher Sicht un-
abdingbar.

© MEIN TIPP

Das sollten Sie als
Schwerbehindertenvertretung priifen

Bestehen die Beeintrachtigungen bereits langer als
sechs Monate?

Gibt es erkennbare Auswirkungen auf die Arbeitsleis-
tung oder die Einsatzmaglichkeiten?

Waurde iiber eine Gleichstellung oder einen Antrag auf
Anerkennung einer Schwerbehinderung informiert?

2. Fiirsorgepflicht des Arbeitgebers: Auch psychische
Gesundheit schiitzen

Die arbeitsrechtliche Fiirsorgepflicht verpflichtet Arbeitge-
ber, Leben, Gesundheit und Personlichkeitsrechte der Be-
schaftigten zu schiitzen. Diese Pflicht beschrankt sich nicht
auf den Schutz vor kérperlichen Gefahren. Sie umfasst aus-
driicklich auch die psychische Gesundheit.

Fur Sie als Schwerbehindertenvertretung ist wichtig: Arbeit-
geber kénnen sich nicht darauf zuriickziehen, dass psychi-
sche Belastungen ,unvermeidbar”, ,brancheniiblich” oder
. Teil der modernen Arbeitswelt” seien. Arbeitsverdichtung,
standige Erreichbarkeit, unrealistische Zielvorgaben oder
ein dauerhaft hohes Konfliktniveau sind keine Naturgesetze,
sondern Ergebnis betrieblicher Entscheidungen.

Wo Arbeit krank macht, besteht Handlungsbedarf. Der Ar-
beitgeber muss priifen, welche Belastungen bestehen, wel-
che Ursachen sie haben und welche MaBnahmen geeignet
sind, um die Situation nachhaltig zu verbessern. Untatig-
keit, Verzogerung oder Verharmlosung stellen einen VerstoB
gegen die Flrsorgepflicht dar — mit entsprechenden recht-
lichen Konsequenzen.

3. Gefahrdungsbeurteilung psychischer Belastungen:
Pflicht statt Kiir

Ein zentrales Instrument zum Schutz der psychischen Ge-
sundheit ist die Gefahrdungsbeurteilung psychischer Be-



lastungen. Sie ist nach § 5 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
gesetzlich vorgeschrieben und kein freiwilliges Angebot des
Arbeitgebers.

In der Praxis zeigt sich jedoch haufig, dass psychische Be-
lastungen entweder gar nicht oder nur oberflachlich erfasst
werden. Fragebdgen werden verteilt, ohne die tatsachlichen
Arbeitsbedingungen abzubilden. Ergebnisse verschwinden
in Schubladen, MaBnahmen bleiben aus oder werden auf
unbestimmte Zeit verschoben.

Fur Sie als Schwerbehindertenvertretung ist entscheidend:
Eine Gefahrdungsbeurteilung ist nur dann wirksam, wenn
sie zu konkreten Verbesserungen fiihrt. Sie sollten darauf
achten, dass psychische Belastungen systematisch ermittelt,
transparent dokumentiert und ernsthaft ausgewertet wer-
den. Ebenso wichtig ist die Nachverfolgung der beschlosse-
nen MaBnahmen.

© MEINTIPP

Typische Schwachstellen erkennen

Psychische Belastungen werden nicht gesondert be-
trachtet.

Ergebnisse werden nicht verdffentlicht oder erlautert.
MaBnahmen beschranken sich auf Appelle an die Be-
schaftigten.

Die Wirksamkeit wird nicht tiberpriift.

4. Wenn Uberforderung krank macht: Verantwortung
fiir die Arbeitsorganisation

Psychische Erkrankungen entstehen selten im luftleeren
Raum. Haufig sind Uberforderung, Personalmangel, wider-
spriichliche Anforderungen, permanente Umstrukturierun-
gen oder fehlende Pausen die eigentlichen Ursachen.

Arbeitgeber argumentieren in solchen Fallen gern mit indi-
vidueller Belastbarkeit oder personlicher Resilienz. Fiir Sie
als Schwerbehindertenvertretung ist es wichtig, diesen Ar-
gumentationsmustern entschieden zu widersprechen. Nicht
die einzelne Person ist das Problem, sondern die Arbeitsbe-
dingungen oder eine Kombination von beidem.

A BEISPIEL

So konnte es gehen

Nach einer Umstrukturierung in einem Unternehmen wer-
den mehrere Aufgabenbereiche zusammengelegt. Die
Arbeitsmenge steigt deutlich, Zustandigkeiten bleiben

unklar. Eine Beschaftigte mit bereits bekannten psychi-
schen Belastungen fallt mehrfach aus. Der Arbeitgeber
verweist auf persénliche Uberforderung. Erst auf Initia-
tive der Schwerbehindertenvertretung wird die Arbeits-
organisation iiberpriift und angepasst. Die Fehlzeiten
sinken daraufhin deutlich.

TOP-THEMA

Der Arbeitgeber tragt die Verantwortung fir eine gesund-
heitsgerechte Arbeitsorganisation. Dazu gehdren ausrei-
chende Personalressourcen, klare Zustandigkeiten, realisti-
sche Erwartungen und verlassliche Strukturen. Werden diese
Anforderungen dauerhaft missachtet, ist es nur eine Frage
der Zeit, bis Beschaftigte erkranken.

5. Betriebliches Eingliederungsmanagement bei
psychischen Erkrankungen

Das Betriebliche Eingliederungsmanagement nach § 167
Abs. 2 Sozialgesetzbuch (SGB) IX ist bei psychischen Erkran-
kungen von besonderer Bedeutung. Gleichzeitig ist es hier
besonders fehleranfallig.

Standardisierte Ablaufe, Zeitdruck oder oberflachliche Ge-
sprache werden der individuellen Situation Betroffener hau-
fig nicht gerecht. Fir Sie als Schwerbehindertenvertretung
bedeutet das: Sie sollten darauf achten, dass das Verfahren
offen und ergebnisorientiert gefiihrt wird.

Ziel des Betrieblichen Eingliederungsmanagements ist nicht
die schnelle Riickkehr um jeden Preis, sondern die nachhal-
tige Sicherung des Arbeitsplatzes. Dazu gehdren auch An-
passungen der Arbeitsbedingungen, der Arbeitszeit oder der
Aufgaben. Psychische Erkrankungen erfordern haufig krea-
tive und flexible Losungen, und genau hier konnen Sie als
Schwerbehindertenvertretung wichtige Impulse setzen.

6. Mobbing, Konflikte und psychische Erkrankungen

Konflikte gehdren zum Arbeitsalltag. Werden sie jedoch
nicht geldst, konnen sie erhebliche gesundheitliche Folgen
haben. Mobbing, Ausgrenzung oder standige Herabwiirdi-
gung sind ernst zu nehmende Gesundheitsrisiken.

Erhalt der Arbeitgeber Hinweise auf entsprechende Vorgan-
ge, ist er verpflichtet, tatig zu werden. Wegsehen oder ab-
warten ist keine Option. Fir Sie als Schwerbehindertenver-
tretung bedeutet das, Hinweise ernst zu nehmen, Gesprache
einzufordern und auf SchutzmaBnahmen zu drangen.

Auch wenn Beweise schwer zu fiihren sind, sollten Sie sich
nicht entmutigen lassen. Dokumentation, Gesprache mit
Betroffenen und die Einbindung weiterer Stellen wie bei-
spielsweise der Integrationsamter kdnnen helfen, Strukturen
sichtbar zu machen und Veranderungen anzustoBen.

7. Kiindigung oder Abmahnung als scheinbare Losung

Nicht selten reagieren Arbeitgeber auf psychische Erkran-
kungen mit arbeitsrechtlichen Sanktionen. Abmahnungen
wegen Fehlzeiten, Versetzungen oder sogar Kiindigungen
sollen Probleme ,l6sen”, verscharfen sie aber haufig.

Rechtlich gilt: Kiindigungen sind stets das letzte Mittel. Wur-
den PraventionsmaBnahmen unterlassen, kein Betriebliches
Eingliederungsmanagement durchgefiihrt oder Belastungen
ignoriert, ist eine Kiindigung regelmaBig unverhaltnismaBig.

Fir Sie als Schwerbehindertenvertretung ist es entschei-
dend, auf diese Zusammenhange hinzuweisen. Je besser
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TOP-THEMA

dokumentiert ist, dass der Arbeitgeber seine Pflichten ver-
nachlassigt hat, desto starker ist lhre Position — auch in Ver-
fahren vor dem Integrationsamt.

= FAZIT

Schutz, Pravention und Beteiligung

Psychische Erkrankungen stellen Arbeitgeber vor groBe
Herausforderungen — rechtlich wie organisatorisch. Sie
sind jedoch kein Schicksal, sondern haufig das Ergebnis
belastender Arbeitsbedingungen.

Sie als Schwerbehindertenvertretung verfiigen (iiber
wirksame Instrumente, um Schutz, Pravention und Betei-
ligung einzufordern. Entscheidend ist, diese Instrumente
konsequent zu nutzen, friihzeitig aktiv zu werden und
psychische Erkrankungen als das zu behandeln, was sie
sind: ein zentrales Thema des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes.

Je friiher Arbeitgeber handeln und je klarer Sie als
Schwerbehindertenvertretung lhre Rolle wahrnehmen,
desto groBer sind die Chancen, Arbeitsplatze zu erhalten,
Erkrankungen vorzubeugen und betroffene Menschen
wirksam zu schiitzen.

Ej Checkliste: Psychische Erkrankungen

am Arbeitsplatz

Damit Sie gezielt und wirksam handeln kdnnen, sollten Sie folgende Punkte priifen und dokumentieren: @

Check
Eingrenzung der Erkrankung
Liegt eine psychische Erkrankung langer als sechs O
Monate vor?
Hat die Erkrankung wesentliche Auswirkungen auf die O

Arbeitsfahigkeit?

Wurde eine Schwerbehinderung oder Gleichstellung
beantragt oder anerkannt?

O

Arbeitsorganisation priifen

Gibt es erkennbare Uberlastungsfaktoren durch Arbeits-
menge, Schichtplane oder standige Erreichbarkeit?

O

Liegen widerspriichliche Anforderungen oder unklare
Zustandigkeiten vor?

O

Wurde die Arbeitsorganisation nach Veranderungen
tiberpriift?

O

Fiirsorgepflicht des Arbeitgebers

Hat der Arbeitgeber MaBnahmen zum Schutz der
psychischen Gesundheit getroffen?

O O

Wurden Belastungen dokumentiert und analysiert?

Wurden konkrete MaBnahmen umgesetzt und nach-
verfolgt?

O

Gefahrdungsbeurteilung psychischer Belastungen

Wurde eine systematische Erhebung psychischer Be-
lastungen durchgefiihrt?

Sind die Ergebnisse dokumentiert und ausgewertet?

O O O

Wurden MaBnahmen ergriffen, um die Belastungen zu
reduzieren?

Gibt es eine Nachverfolgung der Umsetzung? Q

Check
Betriebliches Eingliederungsmanagement
Wird das Eingliederungsmanagement bei psychischen O
Erkrankungen korrekt umgesetzt?
Werden individuelle Ldsungen erarbeitet (Arbeitszeit, O

Aufgaben, Anpassungen)?

Werden Sie als Schwerbehindertenvertretung friihzeitig
eingebunden?

O

Konflikte, Mobbing und psychische Belastungen

Waurden Hinweise auf Mobbing oder Konflikte ernst
genommen?

O

Hat der Arbeitgeber konkrete MaBnahmen zum Schutz
ergriffen?

O O

Ist die Situation dokumentiert und nachvollziehbar?

Arbeitsrechtliche MaBnahmen priifen

Wurden Abmahnungen oder Kiindigungen verhaltnis-
maBig ergriffen?

O

Wurden vorher Praventions- und EingliederungsmaB-
nahmen ausgeschopft?

O O

Sind alle Schritte transparent dokumentiert?

Dokumentation und Kommunikation

Wurden alle MaBnahmen und Gesprache schriftlich
festgehalten?

O

Wurden relevante Unterlagen Gber die Situation recht-
zeitig angefordert?

O

Wird die Kommunikation mit dem Arbeitgeber sachlich,
nachvollziehbar und ldsungsorientiert gefiihrt?

O

Zu finden unter unter Eingabe des Titels im Suchfeld
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Checkliste: Psychische Erkrankungen am Arbeitsplatz



		Damit Sie gezielt und wirksam handeln können, sollten Sie folgende Punkte prüfen und dokumentieren:

		Check



		

		



		Eingrenzung der Erkrankung

		



		Liegt eine psychische Erkrankung länger als sechs Monate vor?

		



		Hat die Erkrankung wesentliche Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit?

		



		Wurde eine Schwerbehinderung oder Gleichstellung beantragt oder anerkannt?

		



		

		



		Arbeitsorganisation prüfen

		



		Gibt es erkennbaren Überlastungsfaktor durch Arbeitsmenge, Schichtpläne oder ständige Erreichbarkeit?

		



		Liegen widersprüchliche Anforderungen oder unklare Zuständigkeiten vor?

		



		Wurde die Arbeitsorganisation nach Veränderungen überprüft?

		



		

		



		Fürsorgepflicht des Arbeitgebers

		



		Hat der Arbeitgeber Maßnahmen zum Schutz der psychischen Gesundheit getroffen?

		



		Wurden Belastungen dokumentiert und analysiert?

		



		Wurden konkrete Maßnahmen umgesetzt und nachverfolgt?

		



		

		



		Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen

		



		Wurde eine systematische Erhebung psychischer Belastungen durchgeführt?

		



		Sind die Ergebnisse dokumentiert und ausgewertet?

		



		Wurden Maßnahmen ergriffen, um die Belastungen zu reduzieren?

		



		Gibt es eine Nachverfolgung der Umsetzung?

		



		

		



		Betriebliches Eingliederungsmanagement

		



		Wird das Eingliederungsmanagement bei psychischen Erkrankungen korrekt umgesetzt?

		



		Werden individuelle Lösungen erarbeitet (Arbeitszeit, Aufgaben, Anpassungen)?

		



		Werden Sie als Schwerbehindertenvertretung frühzeitig eingebunden?

		



		

		



		Konflikte, Mobbing und psychische Belastungen

		



		Wurden Hinweise auf Mobbing oder Konflikte ernst genommen?

		



		Hat der Arbeitgeber konkrete Maßnahmen zum Schutz ergriffen?

		



		Ist die Situation dokumentiert und nachvollziehbar?

		



		

		



		Arbeitsrechtliche Maßnahmen prüfen

		



		Wurden Abmahnungen oder Kündigungen verhältnismäßig ergriffen?

		



		Wurden vorher Präventions- und Eingliederungsmaßnahmen ausgeschöpft?

		



		Sind alle Schritte transparent dokumentiert?

		



		

		



		Dokumentation und Kommunikation

		



		Alle Maßnahmen und Gespräche schriftlich festhalten

		



		Relevante Unterlagen rechtzeitig anfordern

		



		Kommunikation mit Arbeitgeber sachlich, nachvollziehbar und lösungsorientiert führen

		



		Zu finden unter www.adiuva.de 

unter Eingabe des Titels im Suchfeld

		









  Checkliste :   Psychische Erkrankungen am Arbeitsplatz    


Damit Sie gezielt und wirksam handeln können, sollten Sie folgende  Punkte prüfen und dokumentieren:  Check  


  


Eingrenzung der Erkrankung   


Liegt eine psychische Erkrankung länger als sechs Monate vor?   


Hat die Erkrankung wesentliche Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit?   


Wurde eine Schwerbehinderung oder Gleichstellung beantragt oder anerkannt?   


  


Arbeitsorganisation prüfen   


Gibt es erkennbaren Überlastungsfaktor durch Arbeitsmenge, Schichtpläne oder  ständige Erreichbarkeit?   


Liegen widersprüchliche Anforderungen oder unklare Zuständigkeiten vor?   


Wurde die Arbeitsorganisation nach Veränderungen überprüft?   


  


Fürsorgepflicht des Arbeitgebers   


Hat der Arbeitgeber Maßnahmen zum Schutz der psychischen Gesundheit  getroffen?   


Wurden Belastungen dokumentiert und analysiert?   


Wurden konkrete Maßnahmen umgesetzt und nachverfolgt?   


  


Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen   


Wurde eine systematische Erhebung psychischer Belastungen durchgeführt?   


Sind die Ergebnisse dokumentiert und ausgewertet?   


Wurden Maßnahmen ergriffen, um die Belastungen zu reduzieren?   


Gibt es eine Nachverfolgung der Umsetzung?   


  


Betriebliches Eingliederungsmanagement   


Wird das Eingliederungsmanagement bei psychischen Erkrankungen korrekt  umgesetzt?   


Werden individuelle Lösungen erarbeitet (Arbeitszeit, Aufgaben, Anpassungen)?   


Werden Sie als Schwerbehindertenvertretung frühzeitig eingebunden?   


  


Konflikte, Mobbing und psychische Belastungen   


Wurden Hinweise auf Mobbing oder Konflikte ernst genommen?   


Hat der Arbeitgeber konkrete Maßnahmen zum Schutz ergriffen?   


Ist die Situation dokumentiert und nachvollziehbar?   


  


Arbeitsrechtliche Maßnahmen prüfen   


Wurden Abmahnungen oder Kündigungen verhältnismäßig ergriffen?   


Wurden vorher Präventions -   und Eingliederungsmaßnahmen ausgeschöpft?   


Sind alle Schritte transparent dokumentiert?   


  


Dokumentation und Kommunikation   


Alle Maßnahmen und Gespräche schriftlich festhalten   


Relevante Unterlagen rechtzeitig anfordern   


Kommunikation mit Arbeitgeber sachlich, nachvollziehbar und lösungsorientiert  führen   


Zu finden unter www.adiuva.de    unter Eingabe des Titels im Suchfeld   
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RECHT

Aggression gegeniiber Vorgesetzten | Lesezeit 3 Minuten

Respektlosigkeit und korperliche Attacken:
AuBerordentliche Kiindigung wirksam

Das Landesarbeitsgericht (LAG) Niedersachsen hat entschieden, dass koérperliche Aggressionen ge-
geniiber Vorgesetzten eine fristlose Kiindigung rechtfertigen konnen. Die Richter priiften, ob auch
ohne erhebliche Gewalt eine auBBerordentliche Kiindigung zulassig ist. Sie als Schwerbehinderten-
vertretung sollten aus dieser Entscheidung wichtige Schliisse fiir den Umgang mit Pflichtverletzun-
gen am Arbeitsplatz ziehen und Beschéftigte liber Konsequenzen informieren (Urt. v. 25.8.2025, Az.

15 SLa 315/25).

Der Fall: Ein Arbeitnehmer war seit Februar 2019 als Be- und
Entlader bei einem Unternehmen beschéftigt. Wahrend der
Arbeitszeit nutzte er ein privates Smartphone, obwohl dies
im Betrieb nicht erlaubt war. Der Gruppenleiter bemerkte
dies und sprach den Mitarbeiter darauf an.

Darauf reagierte der Klager aggressiv: Er sagte: ,Hau ab
hier”, stiel den Vorgesetzten gegen die Schulter und trat in
dessen Richtung, wobei er ihn beriihrte. AnschlieBend mach-
te er eine Geste mit dem erhobenen Zeigefinger und &u-
Berte weitere Worte in Richtung des Vorgesetzten. Danach
griff der Klager erneut zu seinem Smartphone. Der gesamte
Vorfall wurde durch Videoaufnahmen dokumentiert.

Drei Tage spater informierte der Arbeitgeber den Betriebs-
rat (iber die geplante Kiindigung, der zustimmte. Daraufhin
sprach der Arbeitgeber die fristlose Kiindigung aus, hilfswei-
se zum 31. Januar 2025. Gegen die Kiindigung klagte der
Arbeitnehmer.

Klage abgewiesen

Das Urteil: Das Arbeitsgericht gab zunachst seiner Klage
statt, das Landesarbeitsgericht Niedersachsen hob diese
Entscheidung jedoch auf und wies die Klage ab.

Dieses Vorgehen zeigt, dass eine auBerordentliche Kiindi-
gung auch dann gerechtfertigt sein kann, wenn es keine
extremen Gewalttaten gab. Die Kombination aus verbaler
Respektlosigkeit und kérperlicher Aggression wurde vom
Gericht als schwerwiegender Pflichtversto bewertet, der
eine Fortsetzung des Arbeitsverhaltnisses unzumutbar
macht. Dies gilt insbesondere, wenn der Vorgesetzte ledig-
lich seine Aufgaben korrekt wahrnimmt und keine Provoka-
tion vorliegt.

Kiindigungsgriinde lagen vor

Das Gericht stellte fest, dass die Voraussetzungen fiir eine
auBerordentliche Kiindigung nach § 626 des Biirgerlichen
Gesetzbuchs vorlagen. Auch ohne erhebliche Gewalt konnte
das Verhalten des Arbeitnehmers als wichtiger Grund gelten.
Der StoB und der Tritt gegeniiber dem Vorgesetzten mach-
ten eine Fortsetzung des Arbeitsverhaltnisses unzumutbar.
Es lag kein Fehlverhalten des Vorgesetzten vor, der lediglich
die erlaubten Kontrollen durchgefiihrt hatte.

Die Richter beriicksichtigten die Betriebszugehdrigkeit von
etwas mehr als flinf Jahren, bewerteten die Pflichtverletzung
jedoch als schwerwiegend. Respektloses Verhalten kombi-
niert mit korperlicher Aggression — wie der Ausruf ,Hau ab
hier” sowie StoBen und Treten — rechtfertigte die Kiindigung
ohne vorherige Abmahnung. Das Gericht betonte, dass Ab-
mahnungen entbehrlich sind, wenn das Fehlverhalten gra-
vierend genug ist und eine sofortige Trennung vom Arbeits-
platz notwendig macht.

Dariiber hinaus hob das Gericht hervor, dass die Dokumen-
tation des Vorfalls — in diesem Fall Videoaufnahmen — ent-
scheidend fiir die rechtliche Bewertung war. Ohne klare
Beweislage ware es schwieriger gewesen, die auBerordent-
liche Kiindigung durchzusetzen. Fiir Arbeitgeber und Perso-
nalverantwortliche ist dies ein wichtiges Signal: Sorgfaltige
Beweissicherung schiitzt im Streitfall vor rechtlichen Nach-
teilen und starkt die Position des Unternehmens.

= FAZIT

Tatlichkeiten fiihren zur Kiindigung

Fiir Sie als Schwerbehindertenvertretung zeigt dieses
Urteil, dass korperliche Tatlichkeiten gegeniiber Vorge-
setzten, auch ohne schwere Gewalt, eine fristlose Kiindi-
gung rechtfertigen kénnen. Beschéftigte sollten sich der
Konsequenzen respektlosen und aggressiven Verhaltens
bewusst sein. Sie als Schwerbehindertenvertretung soll-
ten darauf achten, dass Vorfalle sorgfaltig dokumentiert
werden und die Schwere von Pflichtverletzungen realis-
tisch eingeschatzt wird.

Dartiber hinaus sollten Sie als Schwerbehindertenvertretung
friihzeitig in Gesprache einbezogen werden, wenn Konflik-
te am Arbeitsplatz eskalieren oder Verhaltensauffalligkei-
ten auftreten. Ihre Rolle umfasst nicht nur die Wahrung der
Rechte von Mitarbeitenden mit Behinderung, sondern auch
die Unterstlitzung bei der Pravention von Konflikten und die
Sicherstellung einer fairen, rechtskonformen Vorgehenswei-
se durch den Arbeitgeber. Dies hilft, sowohl die Interessen
der Betroffenen zu schiitzen als auch arbeitsrechtliche Risi-
ken flir das Unternehmen zu minimieren.
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Informationen| Lesezeit 4 Minuten

Die neue Plattform ,Praventionsguide Psyche” ist
auch fiir Sie als SBV sehr interessant

Psychische Belastungen, ob durch den Job, die betrieblichen Rahmenbedingungen, die eigene
Gesundheit oder private Probleme, filhren haufig zu Arbeitsunfihigkeiten und zu vielen Heraus-
forderungen am Arbeitsplatz. Sie als SBV erleben das in lhren Gesprachen jeden Tag, ob in lhrer
Sprechstunde oder im Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM). Es gibt inzwischen viele
verschiedene Angebote, etwa von den Sozialversicherungstragern. Diese werden aber oft nur von
denjenigen gefunden, die bereits wissen, dass es sie gibt. Genau hier setzt das neue Informations-
portal ,,Praventionsguide Psyche” an, das praventive Angebote zur psychischen Gesundheit am Ar-
beitsplatz biindelt. Hier finden Sie als SBV praxisorientiertes Wissen fiir lhre Arbeit und zur Unter-

stlitzung lhrer Kolleginnen und Kollegen.

Hinter der neuen Informationsplattform ,Praventionsguide
Psyche” stecken fundiertes Wissen und starke Partner. Die
Plattform entstand im Rahmen des Projekts , Psychische Ge-
sundheit Arbeit Pravention” (PsyGAP) und wurde durch das
Bundesministerium flir Arbeit und Soziales gefordert.

Der Guide verfliigt damit iiber eine starke fachliche und
offentliche Unterstlitzung und biindelt die verschiedenen
Angebote der Sozialversicherungstrager, wie der DRV, der
gesetzlichen Krankenkassen, der Unfallversicherungstrager
und weiterer Anbieter.

Warum ist der Praventionsguide Psyche fiir Sie als
SBV relevant?

Praxisnahe Handlungshilfen

Er verbindet arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse mit pra-
xisnahen Handlungshilfen und starkt damit die Rolle der
SBV an einer zentralen Schnittstelle von Pravention, Teilha-
be und Gesundheitsschutz.

Psychische Belastungen durch den Arbeitsplatz

Der Praventionsguide hat die psychischen Belastungen der
Arbeit im Fokus, nicht individuelle Erkrankungen. SchlieB-
lich sind die Kollegen mit einer Behinderung nicht (iber ihre
Diagnose, sondern uber die Rahmenbedingungen der Arbeit
gefdhrdet. Als SBV kénnen Sie z. B. die Informationen aus
dem Praventionsguide als Argumentationshilfe bzw. fir die
Gesprache mit dem Betriebsrat, Fiihrungskraften und der
SiFa nutzen.

Mehr Pravention und Teilhabe

Als Schwerbehindertenvertretung haben Sie den gesetzli-
chen Auftrag, die Interessen Ihrer schwerbehinderten Kolle-
gen in Fragen der Pravention, des Gesundheitsschutzes und
der Beschaftigungssicherung zu vertreten. Dabei hilft Ihnen
der Praventionsguide, durch die Idee und Praxisbeispiele:
Weg von der Frage ,Was fehlt dem betroffenen Kollegen?”
hin zu , Was an der Arbeitsaufgabe erschwert gesundes und
leistungsfahiges Arbeiten?”

1 O DIE SCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG

Welche Themen finden Sie im Praventionsquide
Psyche?

Der Praventionsguide Psyche beleuchtet nicht nur psychi-
sche Themen im engeren Sinn, sondern geht klar dariiber
hinaus. Zu den zentralen Inhalten gehéren aktuell:

e Betrieblicher Arbeitsschutz, z. B. mit Regelwerken und
Informationen zur Einordnung und Vorbereitung der
Gefahrdungsbeurteilung psychischer Belastungen.

¢ Informationen zur Integration in den Arbeitsmarkt,
z. B. zu Beratungsstellen, Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben sowie eine Auflistung von MaBnahmen.

e Beratungs- und Unterstiitzungsangebote zur psychi-
schen Gesundheit, z. B. zum Umgang mit Stress oder zu
typischen psychischen Belastungsfaktoren im Arbeits-
kontext.

* BEM, das gerade fiir Kollegen mit Behinderung beson-
dere Bedeutung hat, da Rehabilitation und die Re-In-
tegration am Arbeitsplatz oft langere und komplexe
Prozesse sind.

= FAZIT

Schauen Sie unbedingt rein!

Der Praventionsguide Psyche ist kein weiteres Theorie-
portal. Er ist ein praxisorientiertes Arbeitsinstrument fiir
Sie als SBV, um Sie in lhrer Arbeit zu unterstiitzen und
auch den Kollegen mit einer Behinderung viele Infor-
mationen an die Hand zu geben. Er hilft dabei, Bedarfe
konkreter zu erkennen, MaBnahmen anzuregen, externe
Unterstiitzungsangebote einzubinden und betriebliche
Prozesse zu starken, ob fiir mehr Teilhabe, im BEM, in der
Pravention oder im Arbeitsschutz.

Den Praventionsguide finden Sie nur online auf der
Homepage www.praeventionsguidepsyche.de. Schauen
Sie sich das Angebot unbedingt an!

Autorin/Autor: Brigitte Ganzmann
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Feststellung der Behinderung | Lesezeit 3 Minuten

STEUERRECHT

Ruckwirkende Feststellung des GdB bringt auch
nachtraglich steuerliche Vorteile

Immer wieder erreichen uns Fragen von Beschaftigten: Kann die Schwerbehinderung, die erst heute
anerkannt wird, auch riickwirkend fiir frithere Jahre festgestellt werden? Und welche Konsequen-

zen ergeben sich daraus, insbesondere steuerlich?

Als Schwerbehindertenvertretung wissen Sie, dass die riick-
wirkende Feststellung des Grades der Behinderung nach §
152 Abs. 1 SGB IX nicht nur eine formale Anerkennung ist,
sondern weitreichende Auswirkungen haben kann, vor al-
lem im Hinblick auf den Behinderten-Pauschbetrag nach §
33b Einkommensteuergesetz (EStG).

Riickwirkende Anerkennung méglich

Grundsatzlich kann ein Grad der Behinderung riickwirkend
anerkannt werden, wenn ein besonderes Interesse glaub-
haft gemacht wird. Steuerlich bedeutet dies, dass bereits er-
lassene Einkommensteuerbescheide nach § 175 Abs. 1 Nr. 1
Abgabenordnung (AO) angepasst werden kénnen.

Der Feststellungsbescheid nach § 152 Abs. 1 SGB IX ist ein
sogenannter Grundlagenbescheid, der nicht der Feststel-
lungsverjahrung nach § 181 AO unterliegt. Allerdings miis-
sen bestimmte Fristen beachtet werden, damit tatsachlich
steuerliche Vorteile erzielt werden konnen.

Wie Sie als Schwerbehindertenvertretung die Fristen
beriicksichtigen sollten

Die Festsetzungsfrist fiir die Einkommensteuer betragt
grundsatzlich vier Jahre nach § 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AQ.
Wird ein riickwirkender Feststellungsbescheid erlassen, en-
det die Festsetzungsfrist fiir den Einkommensteuerbescheid
nicht vor Ablauf von zwei Jahren nach Bekanntgabe des
Grundlagenbescheids.

Dies gilt insbesondere, wenn die Feststellung durch eine res-
sortfremde Behdrde erfolgt. Sie als Schwerbehindertenver-
tretung sollten darauf achten, dass Beschéftigte den Antrag
rechtzeitig stellen, damit die Festsetzungsfrist nicht ablauft
und steuerliche Vorteile in Form des Behinderten-Pauschbe-
trags genutzt werden konnen.

A BEISPIEL

Die Fristen

Ein Antrag auf riickwirkende Feststellung des Grades der
Behinderung wird 2026 gestellt. Die Riickwirkung soll ab

2021 gelten. Die Festsetzungsfrist fiir die Einkommen-
steuer 2021 endete am 31. Dezember 2025. In diesem
Fall kann fiir 2021 kein steuerlicher Vorteil mehr geltend
gemacht werden. Ab 2022 ist eine nachtragliche Beriick-
sichtigung jedoch noch maglich.

Feststellungsinteresse glaubhaft machen

Sie als Schwerbehindertenvertretung sollten Betroffene
dariiber informieren, dass fiir die riickwirkende Anerken-
nung ein besonderes Feststellungsinteresse glaubhaft ge-
macht werden muss. Nach einer Entscheidung des Bundes-
sozialgerichts (Urt. v. 16.2.2012, Az. B 9 SB 1/11 R) kann
dies durch eine Bescheinigung des zusténdigen Finanzamts
geschehen. Diese Bescheinigung sollte die Zeitraume aus-
weisen, fiir die die Festsetzungsverjahrung der Einkom-
mensteuer noch nicht eingetreten ist. Auf dieser Grundla-
ge kann die Feststellung des Grades der Behinderung fiir
steuerlich relevante Jahre erfolgen und der Behinderten-
Pauschbetrag nach § 33b EStG in Anspruch genommen
werden.

Seit 2021 gilt zudem: Der Behinderten-Pauschbetrag wurde
deutlich erh6ht und bereits ab einem Grad der Behinderung
von 20 gewahrt. Sie als Schwerbehindertenvertretung soll-
ten die Beschaftigten (iber diese Anderungen informieren
und darauf hinwirken, dass Antrage auf riickwirkende Fest-
stellung rechtzeitig und vollstandig gestellt werden.

Praktische Hinweise fiir Sie als
Schwerbehindertenvertretung

e Priifen Sie, ob ein besonderes Feststellungsinteresse
glaubhaft gemacht werden kann.

1. Informieren Sie Beschéftigte liber die relevanten Fristen
der Einkommensteuerfestsetzung.

2. Achten Sie darauf, dass der Antrag auf Feststellung
friihzeitig gestellt wird, um steuerliche Vorteile zu
sichern.

= FAZIT

Sparen helfen

Die riickwirkende Feststellung des Grades der Behinde-
rung kann erhebliche steuerliche und praktische Vorteile
bringen, insbesondere durch den Behinderten-Pausch-
betrag. Sie als Schwerbehindertenvertretung sollten Be-
schaftigte frithzeitig beraten, Fristen beachten und die
Glaubhaftmachung eines besonderen Feststellungsinte-
resses unterstiitzen. Durch lhre gezielte Unterstiitzung
tragen Sie dazu bei, dass riickwirkende Anerkennungen
nicht nur formal erfolgen, sondern auch tatsachlich wirt-
schaftlich wirksam werden.
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Barrierefreiheit im Homeoffice | Lesezeit 2 Minuten

Barrierefreies Arbeiten zu Hause: Mobile
Arbeitsplatze zuganglich gestalten

Die Arbeit im Homeoffice ist fiir viele Beschaftigte mittlerweile Alltag. Doch nicht alle knnen zu
Hause problemlos arbeiten. Sie als Schwerbehindertenvertretung sollten daher darauf achten, dass
auch mobile Arbeitsplatze barrierefrei gestaltet sind.

Dazu gehdrt nicht nur die Ausstattung mit geeigneter Hard-
ware und Software, sondern auch die Ber{icksichtigung indi-
vidueller Bedirfnisse von Menschen mit Behinderung. Bar-
rierefreiheit bedeutet, dass jeder Beschaftigte unabhangig
von korperlichen, sensorischen oder psychischen Einschrén-
kungen effektiv und sicher arbeiten kann.

Praxisnahe Hinweise

Sie als Schwerbehindertenvertretung konnen priifen,
ob Mitarbeitende passende Endgerdte, ergonomische
Arbeitsplatze und barrierefreie Software erhalten. Auch
Schulungen und Einweisungen in digitale Tools sollten
zuganglich gestaltet sein. RegelmaBige Riickfragen bei
Betroffenen helfen, individuelle Probleme friihzeitig zu
erkennen und Lésungen gemeinsam mit der Personalab-
teilung umzusetzen.

Geben Sie's zu,
googeln hat

... aber in UnS&em
Onlinebereich

Das lesen

Barrierefreiheit im Homeoffice ist kein Luxus, sondern eine
Voraussetzung fiir chancengleiches Arbeiten. Sie als Schwer-
behindertenvertretung tragen entscheidend dazu bei, dass
Beschaftigte mit Behinderung ihre Arbeit flexibel, sicher
und ohne Einschrankungen erledigen konnen. Durch Ihre
Aufmerksamkeit, Beratung und Kontrolle der Ausstattung
sorgen Sie dafiir, dass tatsachlich niemand Nachteile durch
mobile Arbeitsplatze erleidet.

Sie als Schwerbehindertenvertretung sollten regelmaBig
priifen, ob mobile Arbeitsplatze den individuellen Bediirfnis-
sen der Beschaftigten entsprechen. Fiihren Sie kurze Riick-
fragen bei den Betroffenen durch, um Probleme friihzeitig
zu erkennen und Losungen zu entwickeln. Mit diesen ein-
fachen Schritten sorgen Sie dafiir, dass Homeoffice fiir alle
Beschaftigten chancengleich und sicher bleibt.

Unser Service flir Sie:

Expertensprechstunde:
Schreiben Sie uns!

Stellen Sie lhre individuellen Fragen an redaktion@die-shv.de —
Eine personliche Antwort erreicht Sie binnen 3 Werktagen.

Onlinebereich: Hier erhalten Sie alle
Arbeitshilfen zum Download

Alle Arbeitshilfen wie Muster-Schreiben, Checklisten und
Ubersichten und auch die Ausgaben kénnen Sie hier herunterladen:
www.adiuva.de

Netzwerktreffen:

Nutzen Sie einmal pro Jahr unser Netzwerktreffen zur Weiterhbil-
dung, Vernetzung und zum Austausch.

Neues zur
Massenentlassungsanzeige

Sie in der

nachsten
Ausgabe
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Unwirksame Probezeit:
Welche Kiindigungsfrist
wirklich gilt
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